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No. i FREUNDSCHA FT S B A N N E R

um so mißgünstiger, neidischer und rachsüchtiger ge-
stalten sich die menschlichen Beziehungen. Selbst nor-
male, großzügige Menschen müssen ohne weiteres zu-
geben, daß, wo niemand geschädigt wird, wo nicht
gerade direkt ein öffentliches Aergernis auftritt, von
einer Gefährdung der Sittlichkeit nicht gesprochen wer-
den kann, und sehen, geben zu, daß viele der Anders
gearteten recht brav und anständig durch's Leben ge-
hen und ihren Posten ausfüllen.

Daß aber ein solches Vergehen, das sich aus vol-
1er Natürlichkeit ergibt, als Verbrechen angesehen wird,
da die Gesetze danach gemacht sind, daß daraus eine
unmittelbare Rechtsverletzung entsteht, deren Bestra-
fung das Volk verlangt, weil ihr Sittlichkeitsgefühl auf
das Gröblichste beleidigt ist, das geht über eine objek-
tive Betrachtung; denn nur selten, oder dann nur aus
nicht gerade edlen Motiven kommt ein solches Delikt
zur Anklage durch eine Privatperson. Es muß zwar zu-
gegeben werden, daß es auch sehr viele Sittlichkeits-
Fanatiker gibt, daß die Tendenz des Staates ist, in viele
Dinge privatester, ja intimster Art sich einzumischen,
die lange nicht die Mehrheit des Volkes gutheißt. Das
sehen wir auch an den Meinungen, die anläßlich der
Debatten über das neue eidgen. Strafgesetzbuch aufge-
treten sind und die sich auch in der Verschiedenartig-
keit der kantonalen Gesetze widerspiegeln. Der
Grund betreffend die Bestrafung im Interesse des all-
gemeinen Wohles will ich besonders im Hinblick auf
die Gefahr rechtfertigen, die in der physischen und
psychischen Schädigung der Personen besteht, die un-
tereinander die .,widernatürliche Unzucht" begehen:
Ersterben des Schamgefühls, Verlust des sittlichen Hai-
tes, allgemeine Immoralität. „In dem Maße", sagt der
bekannte Strafrechtslehrer Feuerbach, „indem die sitt
liehe Schwäche zunimmt, macht sich der Homosexuelle
untüchtig für die Zwecke des Staates. Darum liegt es
in seinem Interesse, schon den Keim durch Strafmaß-
nahmen zu ersticken". Unter den physischen Schädi-
gungen wird vor allem die Neurasthenie aufgezählt,
ferner die Anbahnung der „Konträrsexuahtät", mso-
fern als sowohl aus Gesunden wie auch aus Lasterhat-
ten bei perverser Homosexualitätdie Konträrseüualität
auftrete. Es ist also einer der LIauptgründe dieser Straf-
gesetzparagraphen, daß sie sich mit Nachdruck für
die Verführten und für die Verführungsgefahr einset-
zen. Der Staat müsse die Mittel gebrauchen, die ihm zu
Gebote stehen und durch Aufstellung der Strafbestim-
mungen zu verhüten suchen, daß gesunde Menschen
physisch und psyichisch verderbt werden. Wäre
die Krafft-Ebing'sche Theorie von der Vererbung der
Homosexualität zutreffend, so müßte ihre Verbreitung
von Generation zu Generation steigen. Sie erweist sich
als unhaltbar: denn nur in ganz wenigen Ausnahme-
fällen ist die Konträrsexualität vererbt. Was tatsäch-
lieh von Geburt an da ist, ist nicht die homosexuelle
Anlage, wohl aber die Neigung, die mit den Talenten
eines Menschen verglichen werden kann. Ob sie zur
Auslösung kommt, ist eine Sache der Umstände. Lös

gibt musikalisch sehr begabte Leute, denen es nie ver-
gönnt war, sich einer Musikbetätigung zu widmen.
Daß der homosexuelle Verkehr eine Gefahr für die
ganze Umgebung sei, daß man sie sogar als Seuche
zu betrachten habe, scheint mir durchaus übertrieben.
Für den normalen Menschen ist die Gefahr ausge-
schlössen und für indifferente Charaktere, in denen
diese Naturanlage latent steckt, wird sie auch durch
Paragraphen nicht aus der Welt geschafft; das haben
die Scheiterhaufen, die Enthauptungen und all die
Zuchthausstrafen nicht vermocht.

* *

Zwei Freunde.
Ein kalter, heller, weißer Wintertag.
Der Schnee auf allen Wegen glitzernd lag.
Bekränzt' und florbelegt, zur Gruft getragen
Wird feierlich ein Sarg, wo Schaufeln ragen.
Es( läuten Glocken. Augen sind voll Tränen.
Manch Herz quält Gram, quält Sorge, Neid und Sehnen.
Gebet. Gesang. Dann hat die Erde wieder,
Was sie gebahr. Im Frühling wird der Flieder
Am Hügel blüh'n, wo unter Busch und Stein
Zwei Freunde gingen in den Frieden ein.

Aus „Zwei Freunde, Roman in Romanzen",

von Eduard Oskar Püttmann.

Das Scheusal
2 (Von Titus B)

(Fortsetzung)

Zürich. Im Hotel St. Gotthard stiegen unsere
Freunde ab. Es war ein sonniger, glücklicher Tag als
sie ankamen. Noch glücklicher strahlte das hohe, helle
Licht der Liebe aus ihren Augen.

Karl Heinz mit seinem dunklen Teint, tief-
schwarzen Augen, eben solchem Haar und wunder-
vollem, geschmeidigen Wuchs, erfreute sich bald all-
gemeiner Beliebtheit, währenddem Hans Jürgen, mit
seinen dichten, blonden Locken, blauen Augen und
athletischen Gestalt, der erklärte Liebling der Damen
wurde.

Daß sich /beide um niemand kümmerten unci nur
ineinander aufzugehen schienen, erhöhte noch den Reiz
des Nimbus, den man um beide wob.

Unsere Freunde konnte man fast täglich im Bei
voirpark oder am Alpenquai, dessen hervorragende
Gartenarchitektur sie immer wieder anzog, Hand in
Hand spazieren sehen. Ihren Tee nahmen sie immer
im „Café Promenade" ein, einem bestgeführten Klub
lokal. Da waren sie unter ihresgleichen, die auch Ver-
folgung und Schande erlitten um ihres Daseins willen.

Es war wie ein Segen, wenn beide das Lokal be-
traten und mit leuchtenden Augen nach allen Seiten
freundlich grüßten und manch armes, verzweifeltes
Herz faßte wieder Mut und Gottvertrauen. Es gab doch
noch eine Liebe.

Der muntere, freundliche Gastgeber, sorgte mit
großem Eifer dafür, daß sich seine Gäste wohlfühlen
mußten und für unsere Freunde schien er besonders
viel übrig zu haben.

* *

Karl Heinz war trotz allem Glück manchmal voll
tiefer Sorgen um seinen Vater. Karl war von zu Hause
fort, ohne einen Brief oder eine sonstige Erklärung
zu hinterlassen und das drückte ihn furchtbar. Obwohl
sein Vater hart und streng war, hing er doch an ihm,
denn eine Mutter oder Geschwister hatte er nicht.
Er äußerte seine Bedenken eines Tages Hans gegen-
über.

Hans Jürgen schaute eine Zeitlang gedankenvoll
vor sich hin und erklärte dann: „Schau mal, Karl,
wenn Du schreibst, dann weiß Dr. Arnet sofort wo wir
sind, und was das bedeutet, weißt Du selber."
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